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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-

fach, der seit mehr als 160 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und 

Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser 

anstößt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

•  Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsät-

zen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Recht-

sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

•  Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

•  Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-

deln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

•  Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-

sungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 

Maßnahmen geboten sein können.
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Vorwort 

Dieses Merkblatt wurde vom Projektkreis „Explosionsschutz in der Gasversorgung“ im Technischen Komi-
tee „Anlagentechnik“ unter Einbeziehung der Technischen Komitees „Verdichteranlagen“, „Erneuerbare 
Gase“ und „Infrastruktur Gasmobilität“ erstellt. 

Für Energieanlagen gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) – Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, gesetzliche Vermutung der Einhal-
tung, wenn das Regelwerk beachtet wurde – sowie ggf. der GasHDrLtgV. Für die Aufsicht über Energie-
anlagen sind nach EnWG die Energieaufsichtsbehörden der Länder zuständig. 

Einer der wesentlichen Aspekte für den sicheren Betrieb von Anlagen der Gasversorgung ist der Explosi-
onsschutz. Falls die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
nicht sicher verhindert werden kann, sind die entsprechenden Anforderungen der Abschnitte 3 und 4 der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu beachten. Hierzu gehört die Erstellung eines Explosionsschutzdo-
kumentes nach § 6 Abs. 9 der GefStoffV und die Prüfung der Explosionssicherheit der Anlage nach Anhang 
2, Abschnitt 3, Nummern 4.1 und 5.1 der BetrSichV. 

Nach § 6 Abs. 9 GefStoffV ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein Explosionsschutzdokument zu erstellen und 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Damit wird dokumentiert, dass die Explosionsgefährdungen ermittelt 
und bewertet und die daraus resultierenden Vorkehrungen und Maßnahmen getroffen wurden, um Mitar-
beiter, die in explosionsgefährdeten Bereichen der Anlage tätig werden, bzw. Dritte zu schützen.  

Bereits bei der Planung einer Anlage sind die grundlegenden Anforderungen des Explosionsschutzes zu 
berücksichtigen.  

Das Explosionsschutzdokument muss vor Inbetriebnahme erstellt und auf dem aktuellen Stand gehalten 
werden. 

Dieses gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) 
erstellte DVGW-Merkblatt beinhaltet nähere Informationen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, 
der Zoneneinteilung, zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes und zur Prüfung des Explosions-
schutzkonzeptes. 

Für bestimmte funktionale Einheiten, die in Verbindung mit der Energieanlage stehen, müssen darüber 
hinaus die materiellen Festlegungen des Abschnitts 3 der BetrSichV Beachtung finden. Allerdings kann 
dies in vollkommener Eigenverantwortung des Betreibers erfolgen.  

Zu den bestimmten funktionalen Einheiten gehören Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, deren 
Komponenten von der Richtlinie 2014/34/EU erfasst werden. Zu beachten sind z. B. der Einsatz von Bau-
teilen, die die Anforderungen der RL 2014/34/EU erfüllen, die Installation nach dem Stand der Technik, 
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die Prüfung vor Inbetriebnahme und die wiederkehrende Prüfung in Eigenverantwortung des Unterneh-
mens durch eine zur Prüfung befähigte Person sowie die Prüfung der Anlage auf Explosionssicherheit . 

Dieses Merkblatt ersetzt den DVGW-Hinweis G 440, Ausgabe April 2012, einschließlich des 1. Beiblattes, 
Ausgabe September 2018. 

Änderungen 

Gegenüber DVGW-Hinweis G 440:2012-04 und dem 1. Beiblatt G 440-B1:2018-09 wurden folgende Än-
derungen vorgenommen: 

a) Anpassung des Titels zur Berücksichtigung der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes vom 16. 
Juli 2021 

b) Anpassung an die durch die Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen vom 3. Februar 2015 geänderten rechtli-
chen Rahmenbedingungen im Bereich des Explosionsschutzes 

c) Anpassung an die Vorgaben der aktuellen Regeln für Betriebssicherheit und für Gefahrstoffe 

d) Berücksichtigung der vorliegenden DGUV Informationen 

e) Vollständige Neuordnung der Muster-Explosionsschutzdokumente in den Anhängen A bis E zur An-
passung an den gegebenen Bedarf 

f) inhaltliche Gliederung der Muster-Explosionsschutzdokumente in Anlehnung an die DGUV Informa-
tion 213-106 „Explosionsschutzdokument“ 

g) redaktionelle Anpassung der Dokumentennummern an die ab dem 01.05.2014 geänderte Systematik 
für das Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherung 

h) redaktionelle Korrekturen 

Frühere Ausgaben 

DVGW G 440:2005-04 

DVGW G 440:2012-04 

DVGW G 440-B1:2018-09
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